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Einzelrichter Robert Galliker, 
mit Zustimmung von Richter Thomas Wespi;
Gerichtsschreiberin Daniela Brüschweiler.

A._______, geboren (...),
Nigeria,

Beschwerdeführer,

gegen

Bundesamt für Migration (BFM),
Quellenweg 6, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Nichteintreten auf Asylgesuch und Wegweisung; 
Verfügung des BFM vom 23. Dezember 2008 / N (...).
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Das Bundesverwaltungsgericht stellt fest und erwägt,

dass das BFM mit Verfügung vom 23. Dezember 2008 - eröffnet am 
30. Dezember 2008 - in Anwendung von Art. 32 Abs. 2 Bst. a des Asyl-
gesetzes vom 26. Juni 1998 (AsylG, SR 142.31)  auf  das Asylgesuch 
des Beschwerdeführers vom 1. November 2008 nicht eintrat, die Weg-
weisung aus der Schweiz verfügte und deren Vollzug anordnete,

dass  der  Beschwerdeführer  mit  Eingabe vom 6. Januar  2009  (Post-
stempel) beantragte, die Verfügung des BFM sei aufzuheben und die 
vorinstanzliche Behörde sei anzuweisen, auf das Asylgesuch einzutre-
ten,

dass er  in prozessualer  Hinsicht um Wiederherstellung der aufschie-
benden  Wirkung  der  vorliegenden  Beschwerde  und  um  Gewährung 
der unentgeltlichen Rechtspflege im Sinne von Art. 65 Abs. 1 des Bun-
desgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren 
[VwVG, SR 172.021]) ersuchte,

dass  die vorinstanzlichen Akten am 8. Januar 2009 beim Instruktions-
richter  des  Bundesverwaltungsgerichts  eintrafen  (Art.  109  Abs.  2 
AsylG),

und zieht in Erwägung,

dass nach Einsicht in die Akten auf die Beschwerde - mit Ausnahme 
des Antrags auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung (einer 
allfälligen Beschwerde wurde die aufschiebende Wirkung nicht entzo-
gen) - einzutreten und diese in Anwendung des AsylG, der Asylverord-
nung 1  vom  11. August 1999  über  Verfahrensfragen  (AsylV 1, 
SR 142.311), des VwVG, des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über 
das Bundesverwaltungsgericht  (VGG, SR 173.32),  des Bundesgeset-
zes  vom 17. Juni 2005  über  das  Bundesgericht  (BGG,  SR 173.110), 
des  Bundesgesetzes  vom 16. Dezember 2005  über  die  Ausländerin-
nen und Ausländer (AuG, SR 142.20), des Reglements vom 21. Feb-
ruar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesver-
waltungsgericht (VGKE, SR 173.320.2) zu beurteilen ist,

dass für  den zur  Begründung des Asylgesuches geltend gemachten 
Sachverhalt auf die Protokolle der Befragung im Empfangs- und Ver-
fahrenszentrum B._______ vom 10. November 2008 und der Anhörung 
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zu  den  Asylgründen  vom  18.  Dezember  2008  sowie  auf  die 
angefochtene  Verfügung  zu  verweisen  ist  (vgl.  daselbst, 
Sachverhaltszusammenfassung S. 2),

dass das BFM in der angefochtenen Verfügung - nach Prüfung der Ak-
ten durch das Gericht -  überzeugend dargelegt hat,  weshalb die Vo-
raussetzungen  für  einen  Nichteintretensentscheid  gemäss  Art.  32 
Abs. 2  Bst.  a  und  Abs.  3  AsylG  gegeben  sind  und  weshalb  die 
Wegweisung zu verfügen und deren Vollzug anzuordnen ist, 

dass beispielsweise der  Einwand des Beschwerdeführers  in  der  Be-
schwerde in Bezug auf die Nichteinreichung des Reisepasses nicht zu 
überzeugen vermag, zumal der Umstand, dass der Pass als Zahlungs-
mittel  für  die in  Anspruch genommenen Dienste des Schleppers ge-
dient habe, in den Protokollen keine Stütze findet, 

dass der weitere Einwand in der Beschwerde, eine materielle Ausein-
andersetzung der Vorinstanz mit seinen Asylgründen rechtfertige einen 
Nichteintretensentscheid  nicht  und  die  Papierlosenbestimmung  sei 
völkerrechtswidrig,  fehl  geht,  zumal das Bundesverwaltungsgericht  in 
einem Grundsatzurteil  vom 11. Juli  2007  festgehalten  hat,  dass  bei 
dem am 1. Januar 2007 in Kraft getretenen Nichteintretenstatbestand 
von Art. 32 Abs. 2 Bst. a und Abs. 3 AslyG die Besonderheit bestehe, 
dass  das  BFM  im  Rahmen  einer  summarischen  Prüfung  das 
offenkundige  Nichterfüllen  der  Flüchtlingseigenschaft  im  Sinne  von 
Art. 3  AsylG  und  das  offenkundige  Fehlen  von  Wegweisungs-
vollzugshindernissen zu beurteilen habe (vgl. BVGE 2007/8 E. 2.1 und 
E. 5),  und diese Bestimmung nicht  gegen Völkerrecht  verstösst  (vgl. 
a.a.O., E. 6.2),

dass die Beschwerdevorbringen insgesamt nicht geeignet sind aufzu-
zeigen, inwiefern die Erwägungen des BFM unzutreffend sein sollen, 
und auch aus den Akten nicht ersichtlich wird, inwiefern die angefoch-
tene  Verfügung  Bundesrecht  verletzen,  den  rechtserheblichen  Sach-
verhalt  unrichtig  oder  unvollständig  feststellen  oder  unangemessen 
sein könnte,

dass deshalb ohne weitere Erörterungen und unter Hinweis auf die zu-
treffenden Erwägungen in der angefochtenen Verfügung festzustellen 
ist, dass das BFM zu Recht auf das Asylgesuch nicht eingetreten ist, 
die Wegweisung verfügt und deren Vollzug angeordnet hat,
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dass die offensichtlich unbegründete Beschwerde deshalb mit summa-
rischer  Begründung im einzelrichterlichen Verfahren mit  Zustimmung 
eines zweiten Richters abzuweisen ist, soweit auf diese einzutreten ist, 

dass  das  Gesuch  um  Gewährung  der  unentgeltlichen  Rechtspflege 
wegen Aussichtslosigkeit der Begehren abzuweisen ist und die Kosten 
des  Verfahrens  von  Fr. 600.--  dem  Beschwerdeführer  aufzuerlegen 
sind.

(Dispositiv nächste Seite)
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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird.

2.
Das Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege wird ab-
gewiesen.

3.
Die  Verfahrenskosten  von  Fr. 600.--  werden  dem  Beschwerdeführer 
auferlegt. Dieser Betrag ist innert 30 Tagen ab Versand des Urteils zu 
Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.

4.
Dieses Urteil geht an: 

- den Beschwerdeführer (Einschreiben; Beilagen: Einzahlungsschein, 
4 Fotos)

- das BFM, Abteilung Aufenthalt und Rückkehrförderung, mit den Ak-
ten Ref.-Nr. N (...) (per Kurier; in Kopie)

- das (...) des Kantons C._______ ad (...) (in Kopie)

Der Einzelrichter: Die Gerichtsschreiberin:

Robert Galliker Daniela Brüschweiler

Versand: 
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